
1. Die Novelle laut Artikel 2 betreffend „Artikel 8-bis 
Beirat für die Entwicklung der zusätzlichen Welfare-Leistungen 
der Region“ wird wie folgt ersetzt: 

„Artikel 8-bis Beirat für die Entwicklung der zusätzlichen 
Welfare-Leistungen der Region“

1. Die Regionalregierung kann mit eigenem
Beschluss nach Einholen einer Stellungnahme der 
zuständigen Gesetzgebungskommission des Regionalrats 
einen aus drei Mitgliedern
bestehenden Beirat ernennen und damit
beauftragen, Strategien im Bereich der
zusätzlichen Welfare-Leistungen zu entwickeln
und die Gesellschafter der Gesellschaft laut
Art. 3 bei der Festlegung der der Gesellschaft
vorzugebenden Strategien und deren
Umsetzung zu unterstützen.
2. Die Mitglieder des Beirats werden nach Anhören 
der repräsentativsten Vertretungen der Arbeitgeber
 und Gewerkschaften der Arbeitnehmer der Provinzen 
Trient und Bozen unter
Persönlichkeiten aus dem akademischen
Bereich oder aus dem Sozial- und Vereinswesen
mit spezifischer Erfahrung in Sachen
Zusatzvorsorge, Welfare, Sozialwesen und
Pflegebedürftigkeit gewählt.
3. Die Tätigkeit des Beirats und die Modalitäten 
der Übermittlung des Tätigkeitsprogramms und 
des Berichts über die im Vorjahr durchgeführte 
Tätigkeit an die zuständige Gesetzgebungskommission 
des Regionalrats werden mit dem
Ernennungsbeschluss laut Abs. 1 geregelt.“




